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ZWANGS- UND KINDERARBEIT

engesetzes hinaus können alle Kommunen mit ihrer 
Einkaufsmacht Unternehmen beeinflussen, die 
zu Kinderarbeit oder Zwangsarbeit beitragen. Die 
international vereinbarten Prinzipien fordern, die-
se Hebelwirkung angemessen zu nutzen. Auch die 
Entwicklungsziele der UN beinhalten die Förderung 
eines nachhaltigen öffentlichen Beschaffungswe-
sens als wichtigen Baustein für nachhaltige Kon-
sum- und Produktionsmuster (Ziel 12). 

NOTWENDIG:  
SYSTEMATISCHES EINBEZIEHEN DER  
VERMEIDUNG VON MENSCHENRECHTSVER-
LETZUNGEN IN BESCHLÜSSEN, AKTIVITÄTEN 
UND PROZESSEN
Dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz fol-
gend umfasst menschenrechtliche Sorgfalt einige 
Kernelemente (siehe Wegweiser für Unternehmen).  
Diese Elemente sollten auch für Kommunen weg-
weisend sein: Durch Ratsbeschlüsse, Verfahren 
zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nach-
teiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte, 
Maßnahmenplanung und -durchführung, Abhilfe 
und Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnah-
men und regelmäßige Berichte. In der eigenen Be-
schaffung sollte auch gefordert werden, dass in den 
Wertschöpfungsketten von Bietenden die Rechtein-
haber*innen ( wie z.B. Feldarbeiter*innen auf einer 
Plantage) Beschwerdemöglichkeiten gemäß den in-
ternationalen Standards haben. Unter anderem für 
die folgende Handlungsfelder sollten Maßnahmen 
geplant und deren Umsetzung überprüft werden: 
Haushaltsplanung, Beschaffung, Wirtschafts- und 
Finanzpolitik, internationale Zusammenarbeit und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Z wangs- und Kinderarbeit sind schwerste 
Verletzungen der Menschenrechte. Die In-
ternationale Arbeitsorganisation (ILO) zählt 

deren Bekämpfung zu ihren Kernarbeitsnormen. 
Dennoch arbeiten weltweit geschätzte 25 Millio-
nen Menschen in Zwangsarbeit. Etwa 160 Millio-
nen Kinder müssen in verbotenem Maße arbeiten. 
Die Rechtsverletzungen sind Teil internationaler 
Wertschöpfung, auch für Märkte in Deutschland. 
Meist führt Menschen ihre Armut in die Zwangs-
arbeit oder dazu, ihre Kinder arbeiten zu lassen. 
Gefragt werden muss deshalb, inwiefern das eige-
ne politische und wirtschaftliche Handeln diese 
Armut befördert oder mindert. Das gilt auch für 
Kommunen in Deutschland. 

RECHTLICHER RAHMEN
Zwangs- und Kinderarbeit sind durch eine Vielzahl 
völkerrechtlicher Konventionen und nationaler 
Gesetze verboten. Um diese in ihren Wertschöp-
fungsketten auszuschließen, müssen Marktak-
teure daher handeln. In den 2011 vom Menschen-
rechtsausschuss der Vereinten Nationen (UN) 
verabschiedeten Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte wurde das nötige Vorgehen skiz-
ziert. Die Bundesregierung nimmt darauf aufbau-
end mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
vom Juli 2021 auch große „[j]uristische Personen 
des Privatrechts in öffentlicher Hand, die am Wirt-
schaftsleben teilnehmen“ in die Pflicht. Unterneh-
men, die auf Grundlage des Gesetzes sehr hohe 
Bußgelder zahlen müssen, werden bis zu drei 
Jahre von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen 
(BMAS 2021; siehe auch Siedenberg 2021). 
Über Bestimmungen des Lieferkettensorgfaltspflicht-
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https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1647426991831
https://unric.org/de/17ziele
https://unric.org/de/17ziele/sdg-12/
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2022/2022-05%20Handreichung%20Unternehmen.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1647426917838
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Gesetz-ueber-die-unternehmerischen-Sorgfaltspflichten-in-Lieferketten/FAQ/faq-art.html
https://www.ci-romero.de/wp-content/uploads/2021/12/Gutachten_Sorgfaltspflichtengesetz_Beschaffung_Siedenberg_10.12.2021.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1647426991831
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ZWANGS- UND KINDERARBEIT BEKÄMPFEN

NOTWENDIG: BEREITSTELLUNG DER 
ERFORDERLICHEN RESSOURCEN UND 
AUFBAU VON KAPAZITÄTEN
Für alle Schritte sind personelle und finanzielle 
Ressourcen in der Kommune erforderlich. Beschaf-
fungsstellen müssen womöglich ausgeweitet, ggf. 
Veränderungen wie Zentralisierung, Digitalisie-
rung und Einkaufsgemeinschaften angestoßen wer-
den. In den Ämtern muss Wissen zu neuen Aufga-
benfeldern aufgebaut werden. Für viele Aspekte, 
wie die Entwicklung eines kommunalen Nachhaltig-
keitshaushalts, Kommunalentwicklung durch Partner-
schaftsprojekte oder Reformen im Beschaffungswe-
sen gibt es kostenlose Qualifizierungsangebote und 
Förderungen. Hinweise zur praktischen Umset-
zung der Risikoerfassung sind auch in SÜDWINDs 
Wegweiser für Unternehmen zu finden. Trotz aller 
Unterstützung müssen kommunale Führungskräf-
te aber bereit sein, in die Bekämpfung von Zwangs- 
und Kinderarbeit zu investieren, etwa, indem für 
die Antragstellung für öffentliche Förderungen 
Personalstunden eingesetzt werden.

HILFREICH:  
ZUSAMMENARBEIT UND AUSTAUSCH
Die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie 
der lokalen und überregionalen Zivilgesellschaft, 
Netzwerken, Expert*innen und anderen Kom-
munen kann Synergien hervorbringen und neue 
Möglichkeiten eröffnen. Kommunen sollten in der 
Zusammenarbeit ausdrücklich die Bekämpfung 
von Armut weltweit durch menschenrechtliche 
Sorgfalt und damit von Kinder- und Zwangsarbeit 
zum Thema machen. 

Kommunen können nicht zuletzt selbst Im-
pulse an verschiedene Akteursgruppen geben, das 
Thema aufzugreifen, z.B. durch

 ▸  Angebote für und Dialog mit Stakeholdern vor 
Ort wie produzierenden Unternehmen und 
Handel, Konsument*innengruppen und Nach-
haltigkeitsinitiativen, politischen Gruppen, 
Weltläden oder Kirchengemeinden;

 ▸  Angebote im Rahmen von Gründungsförde-
rungen, die z.B. Sorgfaltspflichten zum Teil der 
Wirtschaftsförderung machen;

 ▸  Einfluss als Anteilseigner*innen bei den Spar-
kassen geltend machen mit der Forderung, die 

Anlagekriterien zu überarbeiten (siehe auch 
Wegweiser für Investoren);

 ▸  Engagement zu Kinder- und Zwangsarbeit und 
Austausch zu verschiedenen kommunalen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Städte-
Partnerschaften;

 ▸  Bildungsarbeit, z.B. durch Diskussionsrunden 
und Filmabende, Aktionstage, Ausstellungen 
und Kooperationen mit Bildungs- und Kunst-
Einrichtungen. 

Anlaufstellen sind u.a. die Servicestelle Kommu-
nen in der Einen Welt, für Beschaffung der Kompass 
Nachhaltigkeit, sowie die regionalen Netzstellen 
Nachhaltigkeitsstrategien (RENN), die Eine-Welt-
Landesnetzwerke und zu Informationen über die 
Sorgfaltspflichtengesetze und deren Umsetzung 
der Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte der 
Bundesregierung.

Bonn, April 2022
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 HINWEIS

FANGEN SIE AN. BELASSEN SIE ES 
NICHT BEI EINEM PROJEKT.
Kommunen haben viele Möglichkeiten, 
sich gegen Kinder- und Zwangsarbeit zu 
engagieren. Einfach zu verwirklichen ist 
z.B. die Beteiligung an Handy-Aktionen in 
Baden-Württemberg, Bayern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. 
Gebrauchte Mobiltelefone werden gesam-
melt, um Kinderarbeit im Rohstoffabbau zu 
reduzieren. Mittelfristig sollten Kommunen 
aber systematisch die Bekämpfung von Men-
schenrechtsverletzungen in ihre Beschlüs-
sen, Aktivitäten und Prozessen einbeziehen. 

SÜDWIND setzt sich für wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Gerechtigkeit ein – 
weltweit. Wir recherchieren, decken unge-
rechte Strukturen auf, machen sie öffentlich 
und bieten Handlungsalternativen. Wir 
verbinden entwicklungspolitische Bildungs-, 
Öffentlichkeits,- und Lobbyarbeit und tragen 
Forderungen in Kampagnen, Gesellschaft, 
Unternehmen und Politik. Seit 30 Jahren.

https://blogs.die-gdi.de/longform/einkaufsgemeinschaften-fuer-die-nachhaltige-oeffentliche-beschaffung/
https://skew.engagement-global.de/veranstaltung-detail/kommunaler-nachhaltigkeitshaushalt.html
https://skew.engagement-global.de/veranstaltung-detail/kommunaler-nachhaltigkeitshaushalt.html
https://skew.engagement-global.de/unterstuetzung-durch-nakopa.html
https://skew.engagement-global.de/unterstuetzung-durch-nakopa.html
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2022/2022-03%20Wegweiser%20f%C3%BCr%20Unternehmen.pdf
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2022/2022-04%20Wegweiser%20f%C3%BCr%20Investoren.pdf
https://skew.engagement-global.de/
https://skew.engagement-global.de/
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/
https://www.renn-netzwerk.de/materialien
https://agl-einewelt.de/ueber-uns/eine-welt-landesnetzwerke/
https://agl-einewelt.de/ueber-uns/eine-welt-landesnetzwerke/
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/
mailto:info%40suedwind-institut.de?subject=Hallo%20S%C3%BCdwind%21
https://www.suedwind-institut.de/startseite.html
https://handyaktion-nrw.de/ueber-uns/netzwerk-der-handyaktionen
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2019/Titel%20Publikationen%202019/2019-16%20FS%20Mobiltelefone%20und%20Elektronik%20%E2%80%93%20Herausforderung%20Menschenrechte.pdf
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ZWANGS- UND KINDERARBEIT

die die Bundesregierung bezieht sich mit ihrem 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz von Juli 2021 
auf die UNGP. Die EU veröffentlichte den Entwurf 
für eine ähnliche Gesetzgebung im Februar 2022. 
Auch die Offenlegungsverordnung (SFDR) als Teil 
der Europäischen Sustainable Finance Strategie 
verpflichtet Finanzdienstleister zu Transparenz 
über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
themen in ihren Strategien, Prozessen und Pro-
dukten.

NOTWENDIG: SYSTEMATISCHES  
EINBEZIEHEN VON MENSCHENRECHT- 
LICHEN SORGFALTSPFLICHTEN  
DURCH INSTITUTIONELLE INVESTOREN 

Finanzinstitutionen müssen, wie andere Unter-
nehmen auch, einen mehrstufigen Prozess zur In-
tegration menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten 
durchführen (siehe Wegweiser für Unternehmen). Die 
Wertschöpfungsketten von Finanzinstitutionen 
unterscheiden sich jedoch (bis auf die Lieferkette 
für den Betrieb der eigenen Häuser) von denen an-
derer Unternehmen. Zwar sind Finanzdienstleis-
tungen per Definition der UNGP Teil der Lieferket-
te. Doch stellen sich an Finanzinstitutionen und 
insbesondere an institutionelle Investoren, die als 
Anteilseigner nur mittelbar Einflussmöglichkei-
ten auf Unternehmen haben, besondere Anforde-
rungen. Denn während Finanzdienstleister etwa 
bei Projektfinanzierungen oder strategischen Be-
teiligungen (Equity Investments) direkten Einfluss 
auf ihre Geschäftspartner*innen ausüben können, 
wirken institutionelle Investoren als Anteilseig-
ner vor allem über Engagementaktivitäten auf 
Unternehmen ein. 

Z wangs- und Kinderarbeit sind schwerste 
Verletzungen der Menschenrechte. Die In-
ternationale Arbeitsorganisation (ILO) zählt 

deren Bekämpfung zu ihren Kernarbeitsnormen. 
Dennoch arbeiten weiterhin geschätzte 25 Millio-
nen Menschen in Zwangsarbeit. Etwa 160 Millio-
nen Kinder müssen in verbotenem Maße arbeiten. 
Meist ist es Armut, die Menschen in Zwangsarbeit 
führt oder dazu, ihre Kinder arbeiten zu lassen. 
Gefragt werden muss deshalb, inwiefern Ge-
schäftsbeziehungen diese Armut befördern oder 
mindern. Institutionelle Investoren müssen als 
Miteigentümer von Unternehmen auf diese ein-
wirken, Zwangs- und Kinderarbeit zu verhindern.  

RECHTLICHER RAHMEN
Zwangs- und Kinderarbeit sind durch eine Viel-
zahl völkerrechtlicher Konventionen und nationa-
ler Gesetze verboten. Um diese Menschenrechts-
verletzungen in ihren Wertschöpfungsketten 
auszuschließen, müssen Wirtschaftsakteure han-
deln. Die  2011 vom Menschenrechtsausschuss 
der Vereinten Nationen (UN) verabschiedeten UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte  
(UNGP) haben den Weg vorgezeichnet, wie Unter-
nehmen vorgehen sollen. In Folgeveröffentlichun-
gen hat das UN-Hochkommissariat für Wirtschaft 
und Menschenrechte (OHCHR) die Anforderungen 
an Finanzakteure mehrmals präzisiert und klar-
gestellt: Auch Investoren mit Minderheitsbetei-
ligungen müssen — auch in ihrer Funktion als 
nominelle Anteilseigner – menschenrechtliche 
Sorgfaltspflichten erfüllen. Die OECD übernahm 
in ihren Leitsätzen für Wirtschaft und Menschen-
rechte, die auch einen Leitfaden für Institutionelle 
Investoren umfassen, die Vorgaben der UN. Auch 
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https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1648543115526
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2022/2022-03%20Wegweiser%20f%C3%BCr%20Unternehmen.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.ohchr.org/en/business/publications-and-resources
https://www.ohchr.org/en/business/publications-and-resources
https://mneguidelines.oecd.org/Responsible-Business-Conduct-for-Institutional-Investors-GERMAN.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Responsible-Business-Conduct-for-Institutional-Investors-GERMAN.pdf
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GRUNDSATZVERPFLICHTUNG: 
Die Grundsatzverpflichtung muss im Einklang mit 
den UNGP stehen und sollten auch Vorgaben zu 
regelmäßigem Monitoring umfassen. 

RISIKOIDENTIFIZIERUNG: 
Investoren müssen Risikosektoren und insbeson-
dere Unternehmen, bei denen Verstöße gegen 
Menschenrechte bekannt sind, identifizieren. 
Dabei sollten im ersten Schritt über Negativlis-
ten Investitionen in besonders kontroverse Bran-
chen, wie international geächtete Rüstungsgüter, 
von vornherein ausgeschlossen werden. Dies gilt 
ebenso für Investitionen in Unternehmen, die be-
kanntermaßen systematisch gegen die Prinzipien 
des UN Global Compact (inkl. Kinder- und Zwangs-
arbeit) verstoßen haben. Inhouse- oder externe 
ESG-Analysen liefern Daten zu menschenrechtli-
chen Risiken einzelner Unternehmen. 

MASSNAHMEN ZUR ABWENDUNG  
VON RISIKEN UND ABHILFE: 
Das wichtigste Instrument zur Abwendung von 
Risiken sowie Abwendung bekannter Verstöße 
ist das Engagement mit den betreffenden Unter-
nehmen u.a. durch Unternehmensdialoge und 
Stimmrechtsausübung. Regelmäßiges Monito-
ring soll Erfolge oder Misserfolge erfassen. Wenn 
Unternehmen auch nach intensiven Bemühungen 
nicht bereit sind, Probleme zu beheben, sollen In-
vestoren de-investieren.

BERICHTERSTATTUNG: 
Finanzdienstleister müssen regelmäßig über alle 
vorgenannten Schritte Bericht erstatten. Wenn 
auch gesetzlich nicht eingefordert, sollten Inves-
toren auch regelmäßig über die Anzahl der Enga-
gements (aufgeschlüsselt nach Themensetzung, 
Art der Unternehmensdialoge, Abstimmungsver-
halten) sowie Entscheidungen über De-Investitio-
nen berichten. 

BESCHWERDEMECHANISMUS: 
Zwar sind Investoren nicht die direkten Adressaten 
für Rechteinhaber*innen – dies sind die jeweiligen 
Unternehmen, die Menschenrechtsverletzungen 

begehen. Dennoch sollten sie sicherstellen, dass 
die Unternehmen, in die sie investieren, Rechtein-
haber*innen Zugang zu Beschwerdemechanismen 
gemäß internationalen Standards ermöglichen. 

Um diese Schritte umfassend umzusetzen, müs-
sen Finanzdienstleister ausreichend Kapazitäten 
und Ressourcen bereitstellen. Verfahren sowie 
best practice Beispiele, wie solche Schritte und 
Verfahren ausgestaltet werden können, bieten 
bspw. der Investor Toolkit on Human Rights oder 
Handreichungen der UN-Principles for Responsible 
Investment (UN-PRI).  

HILFREICH: ZUSAMMENARBEIT  
UND AUSTAUSCH
Finanzdienstleister, die noch nicht begonnen ha-
ben, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten zu 
implementieren, sollten sich Partner*innen su-
chen. Zusammenarbeit und Austausch ersetzen 
nicht die Sorgfalt im eigenen Unternehmen, aber 
sie können wichtige Lernplattformen sein und 
Instrumente wie Beschwerdemechanismen be-
reitstellen, um systemische Gründe von Zwangs- 
und Kinderarbeit sowie weiteren Menschen-
rechtsverletzungen zu ermitteln und abzustellen. 
Eine solche Plattform ist etwa UN-PRI. Insbeson-
dere für Engagementaktivitäten sollten sich In-
vestoren zusammenschließen. Beispiele sind der 
Arbeitskreis kirchlicher Investoren (AKI), die euro-
päische Shareholders for Change oder die Investor 
Alliance for Human Rights. 

Bonn, April 2022
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SÜDWIND setzt sich für wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Gerechtigkeit ein – 
weltweit. Wir recherchieren, decken unge-
rechte Strukturen auf, machen sie öffentlich 
und bieten Handlungsalternativen. Wir 
verbinden entwicklungspolitische Bildungs-, 
Öffentlichkeits,- und Lobbyarbeit und tragen 
Forderungen in Kampagnen, Gesellschaft, 
Unternehmen und Politik. Seit 30 Jahren.

https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact
https://investorsforhumanrights.org/investor-toolkit-human-rights
https://www.unpri.org/sustainability-issues/environmental-social-and-governance-issues/social-issues/human-rights
https://www.unpri.org/sustainability-issues/environmental-social-and-governance-issues/social-issues/human-rights
https://www.unpri.org
https://www.aki-ekd.de/de/ethisches-und-nachhaltiges-investment/engagement/
https://www.shareholdersforchange.eu
https://investorsforhumanrights.org
https://investorsforhumanrights.org
mailto:info%40suedwind-institut.de?subject=Hallo%20S%C3%BCdwind%21
https://www.suedwind-institut.de/startseite.html
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NOTWENDIG: MENSCHENRECHTS- 
VERLETZUNGEN VERMEIDEN DURCH 
STRATEGIEN, AKTIVITÄTEN UND 
PROZESSE
Unternehmen müssen einen mehrstufigen Pro-
zess durchführen, um Menschenrechtsverletzun-
gen in ihren Lieferketten auszuschließen. Die 
Bundesregierung hat, orientiert an den Vorgaben 
der UN, fünf Stufen für diesen Prozess vorgesehen. 
Die Sorgfaltspflicht der Unternehmen zur Achtung 
der Menschenrechte umfasst die Kernelemente:
1.  eine Grundsatzerklärung zur Achtung der 

Menschenrechte
2.  Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und 

potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die 
Menschenrechte 

3.  Maßnahmen zur Abwendung potenziell ne-
gativer Auswirkungen, Abhilfe und Überprü-
fung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen

4. Berichterstattung 
5.  Beschwerdemechanismus
Das klare Bekenntnis zur Durchführung dieses 
Prozesses ist ein erster, wichtiger Schritt zur Be-
kämpfung der Zwangs- und Kinderarbeit. 

NOTWENDIG: ERFORDERLICHE  
RESSOURCEN UND KAPAZITÄTEN  
BEREITSTELLEN
Für alle Schritte sind personelle und finanzielle 
Ressourcen innerhalb der Unternehmen erforder-
lich. Diese müssen systematisch ihre Lieferketten 
durchforsten und Risiken identifizieren. Häufig 
wird dabei festgestellt, dass am Anfang der Lie-
ferketten bei den Rohstoffen die höchsten Risiken 
für Zwangs- und Kinderarbeit liegen, insbeson-
dere im Agrarsektor.

Z wangs- und Kinderarbeit sind schwerste 
Verletzungen der Menschenrechte. Die 
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 

zählt deren Bekämpfung zu ihren Kernarbeits-
normen. Dennoch arbeiten weiterhin geschätzte 
25 Millionen Menschen in Zwangsarbeit. Etwa 
160 Millionen Kinder müssen in verbotenem 
Maße arbeiten. Meist ist es die Armut, die Men-
schen in die Zwangsarbeit führt oder dazu, ihre 
Kinder arbeiten zu lassen. Gefragt werden muss 
deshalb, inwiefern Geschäftsbeziehungen diese 
Armut befördern oder mindern. In vielen Fällen 
könnten höhere Löhne bzw. Preise für Produkte, 
die die Familien herstellen, zur Beendigung der 
Zwangs- und Kinderarbeit einen entscheidenden 
Beitrag leisten. Das gilt auch für Unternehmen in 
Deutschland.  

RECHTLICHER RAHMEN
Zwangs- und Kinderarbeit sind durch eine Viel-
zahl völkerrechtlicher Konventionen und nationa-
ler Gesetze verboten. Daher müssen Unternehmen 
alle erforderlichen Schritte in die Wege leiten, um 
diese in ihren Wertschöpfungsketten ausschlie-
ßen zu können. 

Die 2011 vom Menschenrechtsausschuss der 
Vereinten Nationen (UN) verabschiedeten  UN-Leit-
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) 
haben den Weg vorgezeichnet, wie Unternehmen 
vorgehen sollen. Die OECD übernahm in ihrem 
Leitfaden für Wirtschaft und Menschenrechte sowie 
in mehreren weiteren Abkommen die Vorgaben 
der UN, ebenso die Bundesregierung mit ihrem  
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom Juli 2021. Die 
EU veröffentlichte den Entwurf für eine ähnliche  
Gesetzgebung im Februar 2022. 

Eine Handreichung für Unternehmen
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https://www.csr-in-deutschland.de/SharedDocs/Videos/DE/NAP/die-5-kernelemente-dersorfaltspflicht-kurzueberblick-fuer-unternehmen.html
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2021/2021-26%20Dossier%20In%20die%20Mine%20statt%20zur%20Schule.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-leitfaden-fur-die-erfullung-der-sorgfaltspflicht-fur-verantwortungsvolles-unternehmerisches-handeln.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-leitfaden-fur-die-erfullung-der-sorgfaltspflicht-fur-verantwortungsvolles-unternehmerisches-handeln.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf
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ZWANGS- UND KINDERARBEIT BEKÄMPFEN

HILFEN ZUR PRAKTISCHEN UMSETZUNG 
DER RISIKOERFASSUNG (AUSWAHL)
Eine praktische Anleitung zum Auffinden von 
Risiken bietet der speziell für kleine und mittel-
ständische Unternehmen entwickelte KMU-Kom-
pass, der die einzelnen notwendigen Schritte be-
schreibt. Spezifisch zur Erkennung von moderner 
Sklaverei hat unter anderem das Global Compact 
Netzwerk Deutschland einen eigenen Leitfaden 
veröffentlicht, der auch Lösungsansätze schildert.

Jährlich aktualisierte Listen, für welche Pro-
dukte und Herkunftsländer Berichte über moder-
ne Sklaverei und Kinderarbeit vorliegen, veröf-
fentlicht zudem das Arbeitsministerium der USA. 
Ebenfalls nach Produkten und Herkunftsländern 
geordnet ist der von der Bundesregierung mit her-
ausgegebene CSR Risiko-Check.

Mithilfe solcher Datensammlungen lässt sich 
schnell identifizieren, ob für die eigenen Wert-
schöpfungsketten und Bezugsregionen hohe Ri-
siken der Zwangs- und Kinderarbeit bestehen. 
Existieren solche Risiken, müssen Unternehmen 
ihre Lieferkette überprüfen, um festzustellen, in-
wiefern Risiken von Verstößen gegen Menschen-
rechte behoben werden müssen. 

LEITFÄDEN FÜR ERFORDERLICHE  
MASSNAHMEN (AUSWAHL)
Sind menschenrechtliche Risiken vorhanden, 
müssen die Unternehmen diese beseitigen. Der 
bereits erwähnte Leitfaden des Global Compact 
Netzwerk Deutschland enthält auch konkrete Vor-
schläge, wie beim Auffinden von Zwangsarbeit in 
den Wertschöpfungsketten vorgegangen werden 
soll. UNICEF ist Mitherausgeber eines Leitfadens 
zum Umgang mit  Kinderarbeit. 

Darüber hinaus gibt es sektorspezifische Ratge-
ber. Kinderarbeit ist im Agrarsektor am weitesten 
verbreitet. Daher hat die FAO, die Agrarorganisati-
on der Vereinten Nationen, ein Handbuch zum Er-
kennen von Kinderarbeit in den Wertschöpfungs-
ketten und dem Umgang damit veröffentlicht.

Hohe Risiken bestehen darüber hinaus in der 
Textil-, Bekleidungs-, Leder- und Schuhindust-
rie. Für diese Sektoren hat die OECD einen spe-
zifischen Leitfaden veröffentlicht. Für manche 

Fragen wurden inzwischen digitale Instrumente 
entwickelt. So können etwa Unternehmen durch 
Methoden des „Webcrawling“ Lieferant*innen aus 
China online daraufhin prüfen (lassen), ob sie an 
Arbeitsvermittlungsprogrammen der Regierung 
teilnehmen, wodurch das Risiko von Zwangsarbeit 
deutlich erhöht ist. Auch können sie prüfen, wel-
che Arbeitserfahrungen Beschäftigte in sozialen 
Medien posten.  

HILFREICH:  
ZUSAMMENARBEIT UND AUSTAUSCH
Unternehmen, die nicht wissen, wie sie Missstän-
de reduzieren können, sollten sich Partner*innen 
suchen. Dies können Lieferanten sein, andere 
Unternehmen des Sektors, Brancheninitiativen, 
Regierungsstellen, lokale Autoritäten, Forschungs-
einrichtungen oder Nichtregierungsorganisa-
tionen. Zusammenarbeit und Austausch ersetzen 
nicht die Sorgfalt im jeweiligen Unternehmen, aber 
sie können wichtige Lernplattformen sein und 
Instrumente wie Beschwerdemechanismen bereit-
stellen, um systemische Gründe von Zwangs- und 
Kinderarbeit sowie weiteren Menschenrechtsver-
letzungen zu ermitteln und abzustellen. 

Zu einer fortschrittlichen Kommunikation mit 
anderen Stakeholdern gehört nicht zuletzt, die 
eigenen Lieferketten transparent zu machen. Zeit-
gemäße Unternehmenspolitik leugnet nicht die be-
stehenden Probleme, sondern informiert Verbrau-
cher*innen und andere Interessengruppen ehrlich 
über Herausforderungen und Fortschritte. 

Bonn, April 2022
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 HINWEIS

SÜDWIND setzt sich für wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Gerechtigkeit ein – 
weltweit. Wir recherchieren, decken unge-
rechte Strukturen auf, machen sie öffentlich 
und bieten Handlungsalternativen. Wir 
verbinden entwicklungspolitische Bildungs-, 
Öffentlichkeits,- und Lobbyarbeit und tragen 
Forderungen in Kampagnen, Gesellschaft, 
Unternehmen und Politik. Seit 30 Jahren.

https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/
https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/
https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/sorgfalts-kompass/strategie-entwickeln
https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Studie_DGCN-ERGON_-DINA5-_20181129_WEB.pdf
https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Studie_DGCN-ERGON_-DINA5-_20181129_WEB.pdf
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/csr-risiko-check/
https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Studie_DGCN-ERGON_-DINA5-_20181129_WEB.pdf
https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Studie_DGCN-ERGON_-DINA5-_20181129_WEB.pdf
https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/13450/196400/1
https://www.fao.org/3/i4630e/i4630e.pdf?utm_source=visiting+cards&utm_medium=qrcode&utm_campaign=occ-book-cards
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-leitfaden-fur-die-erfullung-der-sorgfaltspflicht-zur-forderung-verantwortungsvoller-lieferketten-in-der-bekleidungs-und-schuhwarenindustrie_9789264304536-de
https://suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2021/2021-08%20Fast%20Fashion%20auf%20der%20Seidenstra%C3%9Fe.pdf
mailto:info%40suedwind-institut.de?subject=Hallo%20S%C3%BCdwind%21
https://www.suedwind-institut.de/startseite.html

